
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 05.09.2011 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/328 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Rat 15.09.2011 

 
 

 

Betreff: Antrag von Grundstückseigentümern aus Holtwick und Gescher 

auf Ausweisung einer Windeignungszone für die Errichtung eines 

Bürgerwindparks 
 

 

FB/Az.:  
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:    
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Antrag wird zur weiteren Beratung an den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 
verwiesen. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Der anliegende Antrag auf Ausweisung einer Windeignungszone im Ortsteil Holtwick ist 
hier am 31. August 2011 eingegangen. 
 
Nach § 3 Ziffer II Punkt 4 der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Rosendahl in der 
derzeit geltenden Fassung ist der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für die Vorbera-
tung der Stellungnahmen zu Gebietsentwicklungsplanungen zuständig. 
 
 
Im Auftrage: 
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Fuchs 
Produktverantwortliche 

 

Gottheil 
Allgemeiner Vertreter 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Antrag auf Ausweisung einer Windeignungszone für die Errichtung eines 
Bürgerwindparks  
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